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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Zum ersten Mal wählte das Parlament und nicht mehr der Bundesrat den Bundesanwalt
– das Parlament hatte dies 2010 so beschlossen. Der amtierende Erwin Beyeler, der
2009 auf den umstrittenen Valentin Roschacher gefolgt war, musste sich der
Wiederwahl stellen. Im Vorfeld musste Beyeler vor allem aufgrund des Falls
„Holenweger“ Kritik einstecken. Die Gerichtskommission hatte sich nur knapp mit 9 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für seine Wiederwahl ausgesprochen. In der
Sommersession erhielt Beyeler dann von der Bundesversammlung lediglich 109 von 227
gültigen Stimmen, erreichte also das nötige Mehr nicht und wurde so abgewählt. Es war
insbesondere die SVP, die sich gegen die Wiederwahl Beyelers einsetzte und vor der
Wahl nochmals die ganze Kritik an dessen Person wiederholte. 
Die Gerichtskommission musste in der Folge einen Nachfolger suchen und schlug aus
einem Kandidatenseptett einstimmig den parteilosen Michael Lauber vor. Lauber sei
international gut vernetzt und hätte Erfahrung mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
Zudem habe er als Untersuchungsrichter zu Beginn der 1990er Jahre in Bern auch
Kenntnisse in der Strafverfolgung gesammelt. Für das Amt hatten sich unter anderen
auch die stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Maria-Antonella Bino
beworben. Die Gerichtskommission setzte sich aber bewusst für einen externen
Kandidierenden aus. Die Bundesversammlung folgte Ende November dem Vorschlag der
Gerichtskommission und wählte Lauber mit 203 von 206 gültigen Stimmen (11.213). 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2011
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung mit Paul-Xavier Cornu
einen neuen Stellvertretenden Bundesanwalt für den Rest der Amtsperiode 2012 bis
2015. Die Wahl war aufgrund des Rücktritts von Maria-Antonella Bino nötig geworden,
die sich beruflich neu orientieren wollte. Die Gerichtskommission hatte sich für Cornu
entschieden und sich damit gegen andere Bewerber gestellt, darunter auch gegen
Claude Nicati, den im Berichtjahr abgewählten Neuenburger Staatsrat, der die Stelle
schon einmal inne gehabt hatte. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2013
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Michael Lauber hatte die GK die Aufgabe, die Wahl einer neuen
Bundesanwältin oder eines neuen Bundesanwalts zu organisieren. Die Kommission
setzte sich einen ambitionierten Fahrplan: Bereits in der Wintersession 2020 sollte die
Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch die Vereinigte
Bundesversammlung vorgenommen werden. In der Zwischenzeit übernahmen die
beiden Stellvertreter Ruedi Montanari und Jacques Rayroud die Leitung der
Bundesanwaltschaft interimistisch. 

Schon früh wurden in der Presse zahlreiche Namen potentieller Nachfolgerinnen und
Nachfolger kolportiert. Die NZZ bezeichnete schon kurz nach der
Rücktrittsankündigung Laubers den amtierenden Staatsanwalt des Kantons Zürich,
Peter Pellegrini, als Kronfavoriten. Die Aargauer Zeitung nannte die Namen der
Staatsanwälte des Kantons Basel-Stadt – Alberto Fabbri – und des Kantons Bern –
Michel-André Fels. Rasch wurden aber auch Forderungen laut, eine Frau und jemanden
aus der Romandie zu berücksichtigen, zumal es bisher mit Carla del Ponte erst eine
Bundesanwältin gegeben habe (von 1994 bis 1998) und auch die Romandie bisher eher
untervertreten gewesen sei. Beide Forderungen erfüllte Maria-Antonella Bino. Die aus
Genf stammende und bis 2013 als stellvertretende Bundesanwältin amtende Bino
erhielt rasch mediale Aufmerksamkeit und Unterstützung von GK-Mitglied Christian
Lüscher (fdp, GE). Aber auch Gaëlle van Hove, Richterin am Genfer Strafgericht, wurde
als mögliche Westschweizer Frauenkandidatur gehandelt. Kathrin Bertschy (glp, BE),
ebenfalls Mitglied der GK, forderte im Tages-Anzeiger mindestens gleich viele
Kandidatinnen wie Kandidaten. Sie nannte verschiedene mögliche Kandidatinnen,
allesamt aktuelle Staatsanwältinnen: Gabriela Mutti, Franziska Müller, Barbara
Loppacher oder Sara Schödler hätten sich einen Namen gemacht, zitierte der Tages-
Anzeiger die Berner GLP-Nationalrätin. Die Aargauer Zeitung konzentrierte sich
hingegen auf die Mindervertretung der Romandie und präsentierte neben Bino und van
Hove gleich sechs weitere Namen aus der Westschweiz: Olivier Jornot, Yves Bertossa,

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2020
MARC BÜHLMANN
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Stéphane Grodecki, Eric Cottier, Fabien Gasser und Juliette Noto. 
Im Rahmen der medialen Diskussionen um das Kandidatinnen- und Kandidatenkarussell
wurden auch mögliche Reformen der Bundesanwaltschaft diskutiert. Die SP reichte
eine parlamentarische Initiative ein, mit der die eidgenössische Strafverfolgung
effizienter organisiert werden soll. In Diskussion war auch ein Postulat von Daniel
Jositsch (sp, ZH), das eine Analyse der Strukturen forderte, sowie eine Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde
(AB-BA). 3

Nachdem die GK Ende November 2020 die Stelle für eine neue Bundesanwältin oder
einen neuen Bundesanwalt nach Absage der ersten Runde neu ausgeschrieben hatte,
gingen die Mutmassungen in den Medien über den Nachfolger des Ende August 2020
zurückgetretenen Michael Lauber bereits Anfang Dezember wieder von vorne los. Die
Aargauer Zeitung vermutete, dass GK-Mitglied Thomas Aeschi (svp, ZG) «einem
nahestehenden Kandidaten» die Kandidatur nahegelegt habe: Thomas Würgler, dem
pensionierten Kommandanten der Kantonspolizei Zürich. Dazu passe, so die Zeitung
weiter, dass die GK die Alterslimite für den Verbleib in der Bundesanwaltschaft erhöhen
wolle – Würgler war bereits 65 Jahre alt und überschritt somit die bisherige
Alterslimite. Die Kandidatur Würglers wurde Mitte Januar 2021, kurz nach Ablauf der
Bewerbungsfrist, offiziell bestätigt. Obwohl GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR) die
Bewerbungen «wie ein Staatsgeheimnis» hüte, wie die Aargauer Zeitung betonte, wurde
auch die Bewerbung von Maria-Antonella Bino bekannt. Die ehemalige stellvertretende
Bundesanwältin und Konkurrentin bei der ersten Wahl Laubers 2011 war bereits in der
ersten Bewerbungsrunde als Kandidatin gehandelt worden, hatte damals aber laut
Medien kein Interesse gezeigt. 
Kurz vor der ersten Anhörung der Kandidierenden am 10. Februar 2021 machte die NZZ
publik, dass vier Bewerbungen eingereicht worden seien. Neben Würgler und Bino
hätten auch Lucienne Fauquex, Leiterin des bundesanwaltschaftlichen Rechtsdienstes,
und Félix Reinmann, Generalsekretär im Sicherheitsdepartement des Kantons Genf,
ihre Kandidaturen eingereicht. Die NZZ mutmasste, dass Würgler wohl aus dem Rennen
ausscheiden würde, weil er mit Jahrgang 1959 zu alt und die von der GK geforderte
Erhöhung der Alterslimite von der RK-NR vorerst knapp abgelehnt worden sei und wohl
nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden könne. Die Zeitung vermutete Christian
Lüscher (fdp, GE) als treibende Kraft hinter dem Nein der RK-NR, weil er Würgler habe
verhindern wollen. Die NZZ befürchtete entsprechend, dass die Wahl zum «Polit-
Schacher» verkomme. 

In der Tat gab die GK tags darauf bekannt, für drei der vier Personen ein externes
Assessment durchzuführen und sie für eine zweite Anhörung Ende Februar 2021
einzuladen. Nicht auf dieser Liste war Thomas Würgler, wohl aber Bino, Reinmann und
Fauquex. Bei Letzterer könnte sich allerdings ebenfalls das Altersproblem stellen,
rechnete die NZZ vor. Da für sie als Frau das Rentenalter 64 gelte, könne sie – 62-jährig
– höchstens bis 2023 im Amt bleiben. In den meisten Medien wurde positiv
hervorgehoben, dass unter dem Trio zwei Frauen waren. Ein Favorit oder eine Favoritin
könne aber nicht ausgemacht werden, meinte etwa die Libérté. Damit war freilich der
Tages-Anzeiger nicht einverstanden, der Maria-Antonella Bino als «Frau mit Biss» und
als «klare Favoritin» bezeichnete. Die Aargauer Zeitung erachtete Bino allerdings als
«sehr bankennah» und als «zweite Version von Lauber». Reinmann gelte hingegen als
«hartnäckiger und gewissenhafter Ermittler». Viel deute aber darauf hin, dass eine Frau
Bundesanwältin werden würde. Vorteil für Fauquex sei zudem, dass sie aufgrund ihres
Alters als nur kurzzeitig tätige «Übergangschefin» dem Parlament Zeit geben könnte,
die Bundesanwaltschaft neu zu organisieren. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.02.2021
MARC BÜHLMANN

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) hat die Rechtmässigkeit,
die Ordnungsmässigkeit, die Zweckmässigkeit, die Wirksamkeit und die
Wirtschaftlichkeit der Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft zu prüfen und zu
unterstützen. Wie sie diese Aufgabe genau wahrnimmt, muss sie jährlich in einem
Tätigkeitsbericht zuhanden der Bundesversammlung darlegen. 
Diesen Bericht für das Jahr 2020 legte die AB-BA Anfang März 2021 vor. Das
Berichtsjahr sei äusserst intensiv gewesen, was vor allem den Ereignissen rund um die
Disziplinaruntersuchung des mittlerweile zurückgetretenen Bundesanwalts Michael
Lauber geschuldet gewesen sei. In der Zwischenzeit sei der zum Sonderstaatsanwalt
ernannte Stefan Keller daran, die Strafanzeige gegen Lauber zu überprüfen. Ein weiterer
Schwerpunkt der AB-BA sei der Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der

BERICHT
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Bundesanwaltschaft gewesen, aus dem Empfehlungen für Umstrukturierungen an den
noch zu bestimmenden Nachfolger Laubers gerichtet würden. Schliesslich habe die AB-
BA eine Stellungnahme zur GPK-Untersuchung zum Verhältnis zwischen der
Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde abgegeben: Man sehe den
Handlungsbedarf für gesetzliche Reformen, die AB-BA müsse aber möglichst
unabhängig bleiben. 5

«Trotz ihrer fachlichen Eignung erfüllt keine der drei Personen [...] die zahlreichen
persönlichen und beruflichen Kriterien, die erforderlich sind, um dieses anspruchsvolle
Amt auszuüben», begründete die GK in ihrer Medienmitteilung vom 24. Februar 2021
ihren Entscheid, die Stelle für eine neue Bundesanwältin oder einen neuen
Bundesanwalt gar ein drittes Mal auszuschreiben. Weder Maria-Antonella Bino, noch
Lucienne Fauquex oder Félix Reinmann hätten in der Kommission eine genügend breite
Unterstützung gefunden, liess die GK verlauten. Damit war klar, dass das Parlament auch
in der Frühjahrssession 2021 keine Nachfolgerin und keinen Nachfolger für Michael
Lauber wählen würde. 
In der Presse wurden Machtspiele in der Kommission vermutet, wie Sibel Arslan (basta,
BS) dem Blick zu Protokoll gab. Die Zeitung sprach von einer Sackgasse, in die sich die
GK manövriert habe. Es würden sich in einer dritten Runde kaum mehr valable
Kandidierende finden. Die Kriterien seien so hoch angesetzt, dass sie niemand erfüllen
könne. Die Tribune de Genève sprach gar von künftigen «Kamikaze»-Kandidaturen.
Christian Lüscher (fdp, GE) gab der Tribune zu Protokoll, dass sich die Kommission sehr
amateurhaft verhalten habe. Die NZZ sprach überdies von einem «Trauerspiel» und
einem «Scherbenhaufen»; Le Temps von einer «Farce». 
Einzelne GK-Mitglieder wehrten sich allerdings gegen diese Urteile. Ursula Schneider
Schüttel (sp, FR) gab der Libérté zu Protokoll, dass man das Verfahren sehr ernst
nehme, und auch Andrea Caroni (fdp, AR) befand, dass Qualität vor Tempo gehe. Auch
die Weltwoche sah das Problem nicht in erster Linie in der Kommission, sondern in der
«mageren Auswahl an geeigneten Kandidaten», in der Wahl durch das Parlament und
dem «verfehlten Aufsichtssystem». Diesen Aspekt nahm auch die NZZ auf, die von
einem Konstruktionsfehler sprach, weil statt der Regierung das Parlament Wahlbehörde
sei. Die Bundesanwaltschaft verkomme zum Spielball der Politik und von Diskretion, die
bei Stellenbesetzungen eigentlich oberstes Gebot sein müsse, fehle deshalb jede Spur.
Sie verglich die Wahl gar mit der Fernsehsendung «Germany's Next Topmodel», in der
jede Woche Kandidatinnen und Kandidaten vorgeführt und abserviert würden. Die
Diskussion darum, ob wie früher der Bundesrat oder eben das Parlament die
Bundesanwältin oder den Bundesanwalt wählen solle, wurde damit – wie schon nach
der ersten erfolglosen Runde – erneut virulent.

Die GK selber entschied Mitte März 2021, mit einer Neuausschreibung der Stelle
zuzuwarten. Man wolle zuerst anstehende Entscheide abwarten, so etwa die Erhöhung
der Alterslimite für die Bundesanwaltschaft, aber auch den Bericht der GPK zur
künftigen Organisation der obersten Strafbehörde. Es müssten zudem bessere
Instrumente zur Suche nach Kandidierenden entwickelt und die Vertraulichkeit des
Verfahrens verbessert werden, war der Medienmitteilung der GK zu entnehmen.
Letzteres unterstrich auch eine Aussage von Andrea Caroni (fdp, AR), die für grossen
Wirbel gesorgt hatte. Er hatte kritisiert, dass «mindestens jemand in dieser Kommission
[...] hochgradig kriminell» sei. Es würden laufend vertrauliche Informationen an die
Medien gespielt. Freilich räumte der GK-Präsident im St. Galler Tagblatt auch ein, dass
es «nicht unproblematisch» und «nie frei von Politik» sei, wenn 17
Parlamentsmitglieder ein Bewerbungskomitee bildeten. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2021
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai beschloss die GK, die vakante Stelle für eine neue Bundesanwältin oder
einen neuen Bundesanwalt noch einmal auszuschreiben. In der Zwischenzeit sei die
Zustimmung zum Beschluss, die Alterslimite für die Bundesanwaltschaft auf 68 Jahre
anzuheben, absehbar, argumentierte die GK. Dies war der Grund für das Zuwarten für
die dritte Ausschreibung gewesen. Weil das Ziel sei, in der Herbstsession 2021 einen
Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Michael Lauber zu wählen, werde die
Bewerbungsfrist auf Mitte Juni 2021 befristet. 
Ziemlich genau ein Jahr nach dem Rücktrittsangebot Laubers präsentierte die GK mit
Stefan Blättler den möglichen Nachfolger. In ihrer Medienmitteilung gab die
Kommission bekannt, dass sie sich aus etwa einem Dutzend Bewerbungen einstimmig
für den Berner Juristen entschieden habe, der «alle Qualitäten aufweist, die es heute
für dieses Amt braucht»: Als langjähriger Polizeichef des Kantons Bern verfüge Blättler

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2021
MARC BÜHLMANN
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nicht nur über Erfahrung in der Strafverfolgung, sondern auch über die notwendigen
Führungskompetenzen. Zudem spreche er die drei Amtssprachen fliessend. 
In den Medien wurde dem 62-Jährigen zugetraut, wieder Ruhe in die
Bundesanwaltschaft zu bringen. Die NZZ beschrieb ihn als «pragmatisch und
lösungsorientiert», der Tages-Anzeiger betitelte ihn als «Anti-Lauber», weil er «stets
sachlich, nie emotional» eher im Hintergrund wirke und sich auch aufgrund seiner
Erfahrung nicht profilieren müsse. Und auch die Aargauer Zeitung bezeichnete den
designierten Bundesanwalt als «eine Art Gegenprogramm zu Lauber». Das werde sich
wohl auch bei der Priorisierung der Fälle zeigen: Nicht «Wolkenschiebereien wie Fifa-
Verfahren» würden wohl zukünftig im Zentrum stehen, sondern die Bekämpfung der
organisierten Kriminalität. 
In der Herbstsession 2021 schritt die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl. Blättler
wurde mit 206 von 214 eingereichten Stimmen gewählt. Sechs Bulletins blieben leer und
zwei entfielen auf andere Namen. Damit wurde der Berner für den Rest der
Amtsperiode 2020 bis 2023 zum Bundesanwalt gekürt. Das ausgezeichnete
Wahlresultat könne sozusagen als Vorschusskredit interpretiert werden, welcher das
Parlament dem neuen Bundesanwalt gewähre, urteilte die Liberté. Allerdings müsse
sich die Politik nun generelle Gedanken über eine Reform der Bundesanwaltschaft
machen, forderte die NZZ. Auf den neuen Bundesanwalt warteten «gewaltige
Herausforderungen», prophezeite indes der Tages-Anzeiger. 7

Der Zeitpunkt für seinen Rücktritt als Präsident und Mitglied der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) sei ideal, gab Hanspeter Uster Anfang Oktober
2021 der GK zu Protokoll. Nach der Wahl von Stefan Blättler zum neuen Bundesanwalt
und der angestossenen Revision des Aufsichtsverhältnisses zwischen der
Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde könne er die Leitung der AB-BA
beruhigt übergeben. Verklausuliert wird in der Medienmitteilung der AB-BA auf die
Rolle Usters beim Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael
Lauber hingewiesen: Uster sei es gelungen, die AB-BA «in herausfordernden Zeiten zu
führen und zu stärken». 

Zur Nachfolge von Hanspeter Uster im Präsidium bestimmten die Mitglieder der AB-BA
– bereits ein paar Tage nach der Rücktrittsankündigung – per 1. Januar 2022 die
amtierende Vizepräsidentin Alexia Heine, die 2019 in die AB-BA gewählt worden war.
Entsprechend der Verordnung der Bundesversammlung über die AB-BA bestimmt die
vom Parlament gewählte, siebenköpfige Kollegialbehörde Präsidium und Vizepräsidium
für eine Amtszeit von jeweils zwei Jahren selber. Zum neuen Vizepräsidenten wurde
Marc Thommen bestimmt. Das Parlament wählt in der Sommersession 2022 als Ersatz
für Hanspeter Uster ein neues Mitglied für die AB-BA. 8

ANDERES
DATUM: 01.10.2021
MARC BÜHLMANN

Wohl auch vor dem Hintergrund der Annahme der beiden Motionen der SPK-SR und der
SPK-NR zog Christian Lüscher (fdp, GE) seine parlamentarische Initiative zurück, mit
der er die Änderung des Verfahrens für die Wahl der Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Lüscher wollte zum alten, bis 2011 gültigen System zurückkehren, als der
Bundesrat und nicht das Parlament den Bundesanwalt oder die Bundesanwältin gewählt
hatte. Er begründete dies mit den beiden Wahlverfahren, die nach dem Rücktritt von
Michael Lauber «in einem Fiasko» geendet hätten. Die beiden Motionen der
Rechtskommissionen beauftragten den Bundesrat, eine umfassende Reform der
Strafbehörden vorzulegen – allerdings explizit mit dem Auftrag, am aktuell bestehenden
Wahlsystem festzuhalten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2021
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Stefan Keller dauerte es ein halbes Jahr, bis seine Stelle des
ausserordentlichen Bundesanwalts wieder besetzt wurde. Zwar hatte die AB-BA Ende
Mai 2021 den ehemaligen Zürcher Staatsanwalt Ulrich Weder ad interim für die Stelle
bestimmt, trotzdem brauchte die GK lange Zeit, um eine neue Leitung für das von Keller
eröffnete Verfahren gegen Michael Lauber zu bestimmen. Sie begründete dies in ihrem
Kommissionsbericht mit der schwierigen Kandidierendensuche. Zwar habe die AB-BA
bereits im Juni aus rund 30 Bewerbungen fünf Personen ausgesucht, diese hätten sich
aber alle zurückgezogen. Auch nachdem sowohl die Schweizerische Staatsanwälte-
Konferenz (SSK) als auch die Konferenz der Kantonalen Justiz und Polizeidirektorinnen
und -direktoren (KKJPD) für die Kandidierendensuche beigezogen worden seien, habe
man Mitte November zur Kenntnis nehmen müssen, dass keine einzige Bewerbung
eingegangen sei. Die GK habe sich deshalb entschlossen, die Übergangslösung mit

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Ulrich Weder zur fixen Lösung zu machen. Neben Ulrich Weder schlage die Kommission
zudem die Wahl von Hans Maurer vor, der – ebenfalls ehemaliger Zürcher Staatsanwalt –
Weder bei den laufenden Untersuchungen zur Seite gestanden habe. Die Kommission
betonte, dass es sich hier nicht um die Wahl von Bundesanwälten handle, sondern dass
hier ausserordentliche Personalressourcen eingesetzt würden, um «die unabhängige
Abklärung eines Einzelfalls bereitzustellen». Man sei der Meinung, dass dies nach wie
vor angezeigt sei. Die Wahl zweier gleichberechtigter ausserordentlicher
Bundesanwälte helfe zudem, das Verfahren zu beschleunigen und effizienter zu
machen. Zwar hätten die beiden vorgeschlagenen Weder und Maurer die Alterslimite
für ordentliche Bundesanwälte bereits überschritten – Ulrich Weder hat Jahrgang 1951,
Hans Maurer Jahrgang 1952 – die GK sei aber der Ansicht, dass für dieses «ad-hoc-
Untersuchungsmandat» die Altersgrenze nicht angewendet werden müsse. Die GK
betrachte die beiden Personen als «Idealbesetzung».
Dies sah offensichtlich auch eine Mehrheit der Vereinigten Bundesversammlung so:
Maurer (189 Stimmen) und Weder (189 Stimmen) erhielten fast alle 192 gültigen Stimmen.
Allerdings blieben von den 235 eingelangten Wahlzetteln 43 leer. 10

Ende April 2022 veröffentlichte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021. Der Bericht lobte die beiden
Stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Jacques Rayroud, denen es als
Interimsleiter der Bundesanwaltschaft gelungen sei, «die BA in unaufgeregter Weise
weiter zu stabilisieren» und an den frisch gewählten neuen Bundesanwalt, Stefan
Blättler, zu übergeben. Im Berichtjahr habe man die Inspektion zur Zusammenarbeit
zwischen der Bundesanwaltschaft und den kantonalen Staatsanwaltschaften in Angriff
genommen. Auch der Rücktritt des Sonderstaatsanwaltes Stefan Keller, der mit der
Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber betraut und
durch zwei Sonderstaatsanwälte – Hans Maurer und Ulrich Weder – ersetzt worden war,
war Gegenstand des Berichts. Die AB-BA nahm schliesslich auch Stellung zum GPK-
Bericht über das Aufsichtsverhältnis zwischen ihr und der Bundesanwaltschaft: Sie
begrüsse die Gesetzesrevision, die dadurch nun angestossen werde. 11

BERICHT
DATUM: 26.04.2022
MARC BÜHLMANN

Anfang 2022 hatte der neue Bundesanwalt Stefan Blättler sein Amt als Nachfolger von
Michael Lauber angetreten. Nach rund 100 Tagen im Amt trat Blättler zum ersten Mal
öffentlich vor die Presse und erklärte in einer Zwischenbilanz die vier Schwerpunkte,
auf die er seinen Fokus legen wollte: Kriminelle Organisationen, die in der Schweiz
einen attraktiven Standort fänden, müssten mit Hilfe verbesserter internationaler
Zusammenarbeit bekämpft werden; um den Schweizer Finanzplatz zu schützen, solle
vor allem Wirtschaftskriminalität, Geldwäscherei und Korruption geahndet werden;
zwar sei die Terrorbekämpfung aufgrund des Krieges in der Ukraine in den Hintergrund
gerückt, sie sei aber nach wie vor virulent. Hier müsse die Zusammenarbeit mit den
Kantonen verbessert werden. Schliesslich müsse die Schweiz mithelfen,
Kriegsverbrechen zu bestrafen. Das Interesse der Medien an seinem Vorgänger und
entsprechende Fragen konterte Blättler mit den Worten: «Ich bin nicht gekommen, um
Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.» Er habe «eine gut geführte und professionell
aufgestellte Organisation mit motivierten Mitarbeitern» übernehmen können. 

In den Medien wurde der Auftritt des neuen Bundesanwalts gelobt; es gehe ihm im
Gegensatz zu seinem Vorgänger um die Sache und nicht um seine Person, urteilte etwa
der Tages-Anzeiger. Habe Lauber «nach Sololäufen und groben Verstössen»
zurücktreten müssen, lasse sich Blättler von seinen Stellvertretern Ruedi Montanari und
Jacques Rayroud begleiten, um den Teamgedanken zu demonstrieren. Blättler setze
stark auf Zusammenarbeit; dies sei auch aus seinem Arbeitsumfeld zu hören, so der
Tages-Anzeiger weiter. Kritischer tönte es in der Aargauer Zeitung: Ernüchterung habe
sich breit gemacht, weil die erwartete Aufbruchstimmung ausgeblieben sei und Blättler
bisher weder organisatorisch noch personell Schwerpunkte gesetzt habe. 12

ANDERES
DATUM: 30.04.2022
MARC BÜHLMANN
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